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Beschluss zu BSG 2013-01-16
In dem Verfahren BSG 2013-01-16

– Berufungskläger und Antragsgegner –

gegen
Landesverband Niedersachsen

– Berufungsgegner und Antragsteller –

wegen Beschwerde gegen Beschluss im Verfahren LSG-NI-2012-06-20-1

hat das Bundesschiedsgericht durch die Richter Joachim Bokor, Markus Kompa, Katrin Kirchert, 
Claudia Schmidt und Markus Gerstel in der Sitzung am 04.02.2013 beschlossen:

Der Antrag wird abgewiesen.

Durch den Parteiaustritt des Antragstellers im laufenden Verfahren ist das Rechtsschutzbedürfnis 
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 SGO entfallen.
Das innerparteiliche Schiedsverfahren steht nur Parteimitgliedern offen. (§ 14 Abs. 1 Satz 1 PartG; 
Wißmann in Kersten/Rixen, Kommentar zum Parteiengesetz, § 14 Rn 15)


